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Die Aufgaben des Staatsanwalts im Ermittlungsverfahren
Die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft dient „der ein
heitlichen und richtigen. Anwendung des sozialistischen 
Rechts und der Festigung der sozialistischen Gesetzlich
keit zur Sicherung der sozialistischen Staats- und Wirt
schaftsordnung, des sozialistischen Eigentums und der 
Rechte der Bürger“ (§ 1 Abs. 2 StAG). Insbesondere 
hat die Staatsanwaltschaft einen entschlossenen syste
matischen Kampf gegen Verbrechen und Vergehen 
sowie deren Ursachen und Bedingungen zu führen.
Zur Wahrung dieser Aufgabe wurde der Staatsanwalt
schaft neben anderen Rechten .und Pflichten die Lei
tung' des Ermittlungsverfahrens übertragen. Diese be
reits in der StPO aus dem Jahre 1952 festgelegte Auf
gabe ist grundsätzlich in den §§ 13 Abs. 1 und 87 Abs. 1 
der neuen StPO formuliert.

Die Leitung des Ermittlungsverfahrens
Der Staatsanwalt leitet das Ermittlungsverfahren mit 
dem Ziel der Aufdeckung und Aufklärung aller Straf
taten, ihrer Ursachen und Bedingungen. Dadurch 
bestimmt er wesentlich Inhalt und Richtung des Er
mittlungsverfahrens. Die verantwortungsvolle Tätigkeit 
der Untersuchungsorgane wird dadurch nicht herab
gesetzt oder unterbewertet. Die Leitung des Ermitt
lungsverfahrens durch den Staatsanwalt ist vielmehr 
Inhalt der ihm übertragenen Verantwortung bei der 
Bekämpfung der Kriminalität*.
Die Aufgaben, die dem Staatsanwalt als Leiter des Er
mittlungsverfahrens obliegen, wurden erstmals im ein
zelnen in der neuen Strafprozeßordnung fixiert (§ 87 
Abs. 2). Danach trägt er die Verantwortung für die 
Einhaltung der Gesetzlichkeit im Ermittlungsverfah
ren. Durch diese Gesetzlichkeitsaufsicht ist unter strik
ter Achtung der Eigenverantwortlichkeit der Unter
suchungsorgane zu gewährleisten, daß
— alle Straftaten aufgedeckt und aufgeklärt werden, 

die Wahrheit im Strafverfahren allseitig und unvor
eingenommen festgestellt wird und Beschuldigte, 
die einer Straftat hinreichend verdächtig sind, vor 
Gericht angeklagt werden oder die Sache an ein ge
sellschaftliches Organ der Rechtspflege übergeben 
wird;

— die Bestimmungen der Strafprozeßordnung über die 
Durchführung des Ermittlungsverfahrens strikt ein
gehalten- werden;

— kein Bürger unbegründet beschuldigt oder ungesetz
lichen Beschränkungen seiner Rechte unterworfen 
und die Würde jedes Bürgers gewahrt wird;

— die Bürger im Ermittlungsverfahren an der Aufdek- 
kung, Aufklärung und Überwindung der Straftaten, 
ihrer Ursachen und Bedingungen mitwirken.

Zur Funktion des Staatsanwalts als Leiter des Ermitt
lungsverfahrens gehört auch die Aufsicht über alle 
Ermittlungen der Untersuchungsorgane (§ 89 Abs. 1) 
und die ihm rach § 88 Abs. 3 zustehende Befugnis, das 
Ermittlungsverfahren oder einzelne Ermittlungshand
lungen selbst durchzuführen sowie Ermittlungsverfah
ren selbständig einzuleiten oder einzustellen.
Eine Reihe von Maßnahmen und Entscheidungen trifft 
ausschließlich der Staatsanwalt. Dazu gehören der An
trag auf Erlaß eines Haftbefehls (§ 124), der Erlaß 
eines Arrestbefehls (§ 120), der Erlaß eines Steckbriefes 
(§ 139), die Entgegennahme' und Bestätigung der beson-

* Das Gericht wird im Ermittlungsverfahren nur insoweit 
tätig, als es über die Rechtmäßigkeit von Beschränkungen 
verfassungsmäßiger Grundrechte der Bürger durch prozessuale 
Zwangsmaßnahmen (Verhaftung, Beschlagnahme, Durch
suchung und Arrestbefehl) entscheidet

deren Aufsicht Erziehungsberechtigter (§ 135), die Fest
legung der Art und des Umfangs der Sicherheitslei
stung (§ 136), die Übertragung der Durchführung der 
Untersuchung an andere Staatsorgane (§ 90) sowie die 
dem Staatsanwalt vorbehaltenen Einstellungen und 
vorläufigen Einstellungen des Ermittlungsverfahrens.

Die Stellung des Staatsanwalts als Leiter des Ermitt
lungsverfahrens kommt auch darin zum Ausdruck, daß 
er
— für die Bearbeitung von Beschwerden über Maß

nahmen der Untersuchungsorgane zuständig ist 
(§ 91);

— durch das Untersuchungsorgan unverzüglich über die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens in Kennt
nis zu setzen ist (§ 98 Abs. 2);

— die Bearbeitungsfristen im Ermittlungsverfahren 
festlegt (§ 103).

Die Aufsicht des Staatsanwalts über die Untersuchungs
organe

Die Funktion des Staatsanwalts als Leiter des Ermitt
lungsverfahrens umfaßt seine Pflicht zur Aufsicht 
über alle Ermittlungen der Untersuchungsorgane (§ 89 
Abs. 1). Das bedeutet jedoch nicht, daß der Staatsan
walt befugt wäre, in die innere Struktur und Arbeits
organisation des Untersuchungsorgans einzugreifen. 
Seine Rechte als Aufsichtsorgan betreffen nur die Tä
tigkeit der Untersuchungsorgane, soweit sie Ermittlun
gen durchführen. Er hat das Untersuchungsorgan bei 
der Durchführung der Ermittlungen anzuleiten, ihm 
Rat und Hilfe zu gewähren und eine ständige Kontrolle 
über dessen Arbeitsergebnisse auszuüben.

Um seine Aufsicht über die Untersuchungsorgane er
folgreich wahmehmen zu können, stehen dem Staats
anwalt eine Reihe umfassender Aufsichtsmaßnahmen 
zur Verfügung. Während in der alten StPO nur im 
Grundsatz die Aufsicht über das Untersuchungsorgan 
ausgesprochen war, werden in der neuen StPO die dem 
Staatsanwalt dabei zustehenden Rechte im einzelnen 
aufgezählt (§ 89 Abs. 2 Ziff. 1 bis 4). Danach ist er be
rechtigt,
— Weisungen zu erteilen hinsichtlich der Einleitung 

und Durchführung des Ermittlungsverfahrens, ein
zelner Ermittlungshandlungen, der Fahndung sowie 
zur Weiterleitung oder Einstellung der Sache;

— von den Untersuchungsorganen Unterlagen und an
dere Angaben über Ermittlungsverfahren anzufor
dern;

— Strafsachen mit schriftlichen Weisungen zur Nach
ermittlung an das Untersuchungsorgan zurückzu
geben;

— ungesetzliche Verfügungen der Untersuchungsorgane 
aufzuheben oder abzuändern.

Es liegt in der Natur der Weisungen, daß sie vom Un
tersuchungsorgan gewissenhaft zu befolgen sind. In der 
Diskussion über den Entwurf der StPO vertraten An
gehörige der Kriminalpolizei die Auffassung, die Wei
sungsbefugnis des Staatsanwalts werde dermaßen aus
gedehnt, daß die Verantwortung der Leiter der Unter
suchungsorgane wesentlich eingeschränkt oder sogar 
aufgehoben wird. Es wurde sogar befürchtet, daß die 
Beibehaltung der Weisungsbefugnis zur Aufhebung der 
Selbständigkeit der Untersuchungsorgane führe. Das ist 
jedoch nicht der Fall. Erstens sind diese Weisungsbefug
nisse des Staatsanwalts bereits im wesentlichen gegen
wärtige Praxis. Zum anderen offenbart diese Auffas-
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